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Maut nicht bezahlt –
Wegen Betruges
bestraft

Der Fall:
Ein Lkw-Fahrer ist wiederholt
von der Autobahn ausgefahren,
ohne die Maut zu bezahlen. Und
zwar indem er einfach die Fahr-
spur für Viacard-Besitzer be-
nutzt hat, obwohl er weder über
eine Viacard noch über einen
Telepass verfügte. Somit ist eine
Maut von insgesamt 382,40 Euro
unbezahlt geblieben. Die Betrei-
bergesellschaft der Autobahn
hat Strafantrag gegen den Mann
eingebracht.

Wie die Gerichte entschieden:
Am Landesgericht Velletri ist der
Angeklagte in erster Instanz we-
gen Betrugs zu einer Gefängnis-
strafe auf Bewährung von 5 Mo-
naten sowie zu einer Geldstrafe
von 75 Euro verurteilt worden.

Der Mann legte Berufung ein
und argumentierte, er habe sich
bloß einer Übertretung der Stra-
ßenverkehrsordnung, nicht je-
doch einer Straftat schuldig ge-
macht. Und wenn es sich schon
um eine Straftat handle, dann si-
cher nicht um einen „Betrug“
(Artikel 640 des Strafgesetzbu-
ches), sondern lediglich um eine
„betrügerische Zahlungsunfä-
higkeit“ (Artikel 641), die milder
bestraft wird.

Somit landete die Angelegen-
heit vor dem Oberlandesgericht
Rom, das die Entscheidung der
ersten Instanz bestätigte (Urteil

Nr. 1592 vom 11. April 2017).
Denn laut dem Berufungsge-
richt handelte es sich nicht um
eine reine Ordnungswidrigkeit
beziehungsweise einen Verstoß
gegen Artikel 176 der Straßen-
verkehrsordnung. Dieser Artikel

sieht die Pflicht zur Bezahlung
der Mautgebühr vor und sank-
tioniert die Nichtbefolgung mit
einer einfachen Verwaltungs-
strafe.

Vielmehr lagen laut dem
Oberlandesgericht alle Elemen-
te einer Straftat vor. Dabei han-
delte es sich laut den Richtern
aber nicht um eine betrügeri-
sche Zahlungsunfähigkeit son-
dern tatsächlich um Betrug (sie-
he Infobox). Denn dadurch, dass
der Angeklagte an der Auto-
bahneinfahrt das Ticket gezogen
hatte, musste der Autobahnbe-
treiber davon ausgehen, dass der
Mann über das Geld verfügt, die
Maut zu zahlen, und auch beab-
sichtigt hat, den damit eingegan-
genen Vertrag zu erfüllen.

Vor allem angesichts der Zeu-
genaussagen, die in erster In-
stanz aufgenommenen worden
waren, kamen die Richter zur
Auffassung, dass der Lkw-Fahrer
nicht einfach bloß vorhatte, die
Mautgebühr nicht zu bezahlen.
Das wäre der Fall gewesen, wenn
er an der Ausfahrt angehalten
und einem Mitarbeiter mitgeteilt
hätte, er könne nicht bezahlen.
Und dann hätte er sich auch
„nur“ des Straftatbestands der
betrügerischen Zahlungsunfä-
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higkeit schuldig gemacht.
Der Angeklagte aber hat bei

den Ausfahrten wiederholt jene
Fahrspur benutzt, die für Inha-
ber von Telepass bzw. Viacard
reserviert ist. So hat er laut den
Richtern die Autobahngesell-
schaft systematisch und bewusst
in die Irre geführt, um sich der
Bezahlung zu entziehen. Die
Verurteilung wegen Betrugs
bleibt somit aufrecht.
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*Martin Gabrieli ist Partner in
der Kanzlei Dr. Markus Wenter &
Dr. Martin Gabrieli.

Das italienische Strafgesetz-
buch legt in Artikel 640 eine
strafrechtliche Verantwor-
tung für jene Person fest, die
durch Kunstgriffe oder Vor-
spiegelungen bei einer ande-
ren einen Irrtum erregt und
dadurch sich oder einem an-
deren einen rechtswidrigen
Vorteil zum Nachteil eines
Dritten verschafft. ©

Mit dem Entnehmen des Tickets
geht der Autofahrer einen Vertrag
ein. LaPresse/LaPresse/Andrea Campanelli

Der Lkw-Fahrer hatte mehrmals, anstatt zu zahlen, einfach die Spur für Telepass- und Viacard-Besitzer genutzt – ohne einen Telepass oder eine Viacard zu
haben. Für das Gericht ist das keine Ordnungswidrigkeit sondern Betrug. digitale/mauro scrobogna
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